
Sonderprogramme des Bundes 
„Jump-Plus“ und „Arbeit für Langzeitarbeitslose“ 
 

 I. 1 Ausgangslage 
 
Von der CSU-Stadtratsfraktion wurde mit Schreiben vom 15.10.03 (Anlage 1) zur Behand-
lung im Personal- und Organisationsausschuss folgender Antrag gestellt: 
 
• Wo und in welchen Dienststellen (einschließlich der städtischen Töchter) werden o.g. 

Programme des Bundes umgesetzt? 
• Wenn dies der Fall ist, wie macht sich dies bei den Sozialhilfekosten bemerkbar? 

 
   Das Thema wurde vorab am 12.2.2004 im Sozialausschuss behandelt (Anlage2). 

 
Mit den beiden Sonderprogrammen „Jump-Plus“ und „Arbeit für Langzeitarbeitslose“ hat 
die Bundesregierung folgende Ziele verfolgt: 
 
• Die Chancen von Jugendlichen und von Langzeitarbeitslosen zur Eingliederung in 

den ersten Arbeitsmarkt zu verbessern, 
• den Zugang, insbesondere zu kommunalen Beschäftigungsangeboten zu fördern, 
• für die Kommunen einen finanziellen Anreiz zu schaffen, sich für die Zielgruppe der 

Sonderprogramme noch stärker als bisher zu engagieren, sowie der Gefahr eines 
Abbaus der langjährig gewachsenen kommunalen Netzwerke und Beschäftigungs-
strukturen entgegenzuwirken.  

 
  2. Jump-Plus 

 
Nach dem von der Noris-Arbeit gGmbH (NOA) entwickelten Konzept werden bis zu 150 
Jugendliche für jeweils 6 Monate von Sozialpädagogen betreut, die bei der NOA ange-
stellt sind. Das Jump-Plus Programm der NOA enthält folgende Elemente: 
 
• Fallmanagement, bestehend aus Tiefenprofiling, Potenzialanalyse und Eingliede-

rungsplan (Aktivierungsphase) 
• Stellensuche, Erstellung von Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgespräche, Prakti-

kumsvorbereitung, Selbstlernangebote (bedarfsorientierte Module) 
• Praktika in Betrieben, Institutionen und Werkstätten 
• Bewerbungsphase 

 
   Die Teilnehmerzahl im Jump-Plus Programm bewegt sich durchschnittlich bei 140 – 145.  

 
Derzeitiger Stand: 
 
männliche Teilnehmer   82 
weibliche Teilnehmerinnen   72 
Gesamt  154 
   

   Die Zuweisung der für das Programm in Betracht kommenden Jugendlichen erfolgt konti-
nuierlich in Absprache zwischen der Agentur für Arbeit Nürnberg und dem Sozialamt.  
 
Die Personal- und Sachkosten der NOA sowie der Sonderzuschlag und die erforderlichen 
Fahrtkosten für die Jugendlichen werden aus den Fallpauschalen von 450 € pro Monat 
und Jugendlichem finanziert.  
 
Den Aufwendungen der NOA (Personal- und Sachkosten, Individualleistungen an die Ju-
gendlichen) im Zeitraum vom 1.10.2003 bis 31.12.2004 von ca. 820.000 € und des So-
zialamtes (Hilfe zum Lebensunterhalt im gleichen Zeitraum in nicht bekannter Höhe) ste-
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hen Fördermittel von ca. 945.000 € gegenüber. Allerdings steht die Höhe der veran-
schlagten Fördermittel im Jahr 2004 noch unter dem Vorbehalt, dass sie auch tatsächlich 
von der Bundesagentur für Arbeit in dieser Höhe zur Verfügung gestellt werden können 
(Problem der Verteilung auf die verschiedenen Bundesländer und Agenturen für Arbeit). 
Sollten sich diesbezüglich Einschränkungen ergeben, müsste die Kalkulation berichtigt 
und die Maßnahmedauer entsprechend verkürzt werden.  
 
Nach Abschluss der Maßnahme wird die NOA spitz abrechnen. SHA geht davon aus, 
dass die von der Agentur für Arbeit gezahlten Fallpauschalen die Aufwendungen der NOA 
decken. Evtl. darüber hinausgehende Mittel werden dem jeweils zuständigen Sozialhilfe-
träger (Stadt Nürnberg bzw. Bezirk Mittelfranken für Aussiedler und Ausländer) zur Teil-
Deckung der Sozialhilfekosten gutgebracht. 
 

  3. Arbeit für Langzeitarbeitslose  
 
Zielgruppe des Programms sind „Langzeitarbeitslose, die Arbeitslosenhilfe und gegebe-
nenfalls ergänzende Sozialhilfe beziehen sowie seit mindestens sechs Monaten arbeitslo-
se Sozialhilfeempfänger“. Auch die Fördermittel dieses Programms stehen noch unter 
dem Vorbehalt, dass sie auch tatsächlich von der Bundesagentur für Arbeit in dieser Höhe 
zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Voraussetzung für die Wirksamkeit des Sonderprogramms ist, dass der Träger der So-
zialhilfe Maßnahmen im Rahmen der Hilfe zur Arbeit nach § 19 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 
Variante 1 BSHG (= Entgeltvariante) einrichtet bzw. weiter durchführt.  
 
Nach dem Gutachten des Sozialausschusses vom 14.03.20021 wurde die Aufstockung 
des Arbeitsstellen-Kontingents nach der sog. Entgeltvariante (Empfänger von Sozialhil-
fe/Hilfe zum Lebensunterhalt haben bei der NOA einen Arbeitsvertrag und werden dort 
und in verschiedenen städtischen Dienststellen eingesetzt; außerdem werden Hilfeemp-
fänger bei Wohlfahrtsverbänden und bei anderen freien Trägern beschäftigt) um maximal 
40 auf insgesamt 465 Einsatzstellen begutachtet. Die derzeitigen Einsatzorte sind in der 
Anlage 3 zusammengestellt. Im Haushalt 2003 wurden für die Hilfe zur Arbeit Mittel von 
9,8 Mio € (6 Mio örtl. Träger, Stadt Nürnberg, 3,8 Mio überörtl. Träger, Bezirk Mittelfran-
ken) ausgewiesen. Für das Jahr 2004 ist ein Ansatz von 11 Mio € (6,2 Mio örtl. Träger, 
Stadt Nürnberg, 4,8 Mio überörtl. Träger, Bezirk Mittelfranken) vorgesehen. Dabei ist al-
lerdings von Ref. V im Rahmen der Haushaltskonsolidierung geplant, im Jahr 2004 erheb-
liche Mittel einzusparen. Nach der neuen Sozialgesetzgebung ist die Hilfe zur Arbeit ab 
1.1.2005 in dieser Form nicht mehr vorgesehen.  
  
Das Programm für Langzeitarbeitslose teilt sich auf in 
 
• Maßnahmen für Bezieher von Arbeitslosenhilfe und ggf. ergänzender Sozialhilfe und 
• Empfänger von (nur) Sozialhilfe. 

 
   Nach einer Mitteilung der Nürnberger Agentur für Arbeit können vom Sozialamt Nürnberg 

insgesamt 152 Personen in Maßnahmen nach diesem Programm aufgenommen werden.  
 
a) Sozialhilfeempfänger, die mindestens sechs Monate arbeitslos sind 

 
Seit Oktober 2003 werden die für anstehende Nachbesetzungen von Arbeitsgelegen-
heiten bei der NOA vorgesehenen Personen in Abstimmung mit der Agentur für Ar-
beit in das Programm aufgenommen. Für diesen Personenkreis wird von der Bundes-
agentur für Arbeit ein mtl. Zuschuss von 800 € bezahlt. Bei Ausschöpfung des För-
derrahmens können von der Stadt Nürnberg maximal insgesamt 729.600 € verein-
nahmt werden. Bei diesem Betrag handelt es sich um eine zusätzliche Einnahme, da 

                                                 
1 Das Gutachten des Sozialausschusses wurde am 17.04.2002 zum Beschluss erhoben. 
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die freigewordenen Arbeitsgelegenheiten bei der NOA auch ohne den Zuschuss von 
der Bundesagentur für Arbeit wieder besetzt worden wären. Die zusätzlichen Ein-
nahmen verteilen sich zugunsten der Stadt Nürnberg und des Bezirks Mittelfranken.  
 

b) Kombibezieher (Bezieher von Arbeitslosenhilfe und ergänzender Sozialhilfe) 
 
Für Kombibezieher bewilligt die Agentur für Arbeit einen Zuschuss von mtl. 1.400 € 
pro Teilnehmer und Monat. Dieser Betrag wurde als Grundlage für die Entlohnung 
der Arbeitnehmer im Rahmen des Programms genommen. Diese 91 möglichen Ar-
beitsgelegenheiten wurden allerdings nicht aus dem Arbeitsstellenkontingent nach § 
19 BSHG besetzt, sondern zusätzlich geschaffen.  
 
Derzeitiger Stand der Teilnehmer/innen: 
 
männliche Teilnehmer    65 
weibliche Teilnehmerinnen   26 
Gesamt      91 
 
Angesichts der relativ kurzen Laufzeit der Förderung im Einzelfall (sechs bzw. neun 
Monate) mussten überwiegend solche Arbeitsgelegenheiten geschaffen bzw. zur Ver-
fügung gestellt werden, die keine all zu lange Einarbeitszeit benötigen. Nach Zustim-
mung durch Referat II zur vorgeschlagenen Mittelverwendung für die Mantelkosten ist 
der Einsatz mehrerer Reinigungstrupps mit insgesamt etwa 25 Kombibeziehern im 
Bereich des Dutzendteich-Stadion-Geländes vorgesehen. Des weiteren werden 
Kombibezieher beim Gartenbauamt und bei anderen NOA-Projekten eingesetzt wer-
den.  
 
Die (ungedeckten) Personalkosten für die Anleiter und die notwendigen Sachkosten 
können zum Teil aus den eingesparten Sozialhilfemitteln bei den Kombibeziehern (ab 
Beginn der Lohnzahlung benötigen sie in aller Regel keine laufenden, nach Regel-
sätzen bemessenen Sozialhilfeleistungen mehr) gedeckt werden. Konkrete Aussagen 
über die einzusparenden Mittel sind lt. SHA nicht möglich. Sie wurden von SHA auf 
ca. 200.000 € geschätzt. Zur Deckung der restlichen bei der NOA entstehenden Man-
telkosten werden 50.000 € von den bei den nachrückenden Sozialhilfeempfängern 
vereinnahmten Mitteln (insgesamt ca. 730.000 € von Buchst. a)) herangezogen.  
 
 

  4. Gutachtensvorschlag 
entfällt, da Bericht 

 
 III. Ref. I/POA 
 

Nürnberg, 26.02.04 
Amt für Organisation und  
Informationsverarbeitung 
 
 
    (52 13) 
 
 
 
 
Abdruck an: 
 
a) Ref. II/Stk 
b) Ref. V/SHA 
c) GPR 

  



  Anlage 1 

 



Umsetzung der Sonderprogramme des Bundes „Jump Plus “ und „Arbeit für Lang-
zeitarbeitslose“ bei der Stadt Nürnberg 
hier: Anfrage der CSU-Stadtratsfraktion vom 15.10.2 003 
 
 
 
 

A n m e l d u n g  

zur Tagesordnung der Sitzung 

des Sozialausschusses  

am 12.02.2004 

 

- öffentlicher Teil - 

 
 
 
 

 I. Sachverhalt:  
 
 

  1.  Vorbemerkung 
 
Die Bundesregierung hat mit der Auflage von zwei So nderprogrammen Mitte des vergange-
nen Jahres die beiden erklärten Ziele verfolgt, ein erseits die Chancen von Jugendlichen und 
von Langzeitarbeitslosen zur Eingliederung in den e rsten Arbeitsmarkt zu verbessern und 
den Zugang zu kommunalen Beschäftigungs- [und Quali fizierungs]angeboten zu fördern. 
Andererseits sollten die Kommunen durch finanzielle  Anreize bewogen werden, ihre langjäh-
rig gewachsenen Netzwerke und Beschäftigungsstrukturen bis zur Zusammenführung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe - und auch darübe r hinaus - zu erhalten, nachdem die Ge-
fahr bestand, dass die örtlichen Sozialhilfeträger angesichts der anstehenden Zusammenfüh-
rung der beiden Leistungsbereiche unter der Ägide d er Bundesagentur für Arbeit ihre Netz-
werke und Beschäftigungsstrukturen reduzieren und g änzlich einstellen. 
 
Die Stadtratsfraktion der CSU hat mit Schreiben an Herrn OBM vom 15.10.2003 (siehe Bei-
lage 1) zur Behandlung im Personal- und Organisationsauss chuss folgenden Antrag gestellt: 
 
- Wo und in welchen Dienststellen (einschließlich d er städtischen Töchter) werden solche  
  Programme des Arbeitsamts umgesetzt? 
 
- Wenn dies der Fall ist, wie macht sich dies bei d en Sozialhilfekosten bemerkbar? 
 
- - - 
 
Die Behandlung des TOPs ist für die Sitzung des Per sonal- und Organisationsausschusses 
am 23.03.2004 vorgesehen. Vorab soll das Thema im S ozialausschuss behandelt werden, 
da es sich in erster Linie um Sozialhilfeangelegenh eiten handelt.  
 
 
Nachfolgend werden die beiden Programme und ihre Um setzung in Nürnberg getrennt dar-
gestellt. 
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  2. Jump Plus 

 
Mit dem „Sonderprogramm zum Einstieg arbeitsloser J ugendlicher in Beschäftigung und 
Qualifizierung (Jump Plus)“ - im Folgenden Jump Plu s genannt - sollten für 100 000 Jugend-
liche die Chancen zur Eingliederung in den ersten A rbeitsmarkt verbessert sowie der Zugang 
insbesondere zu kommunalen Beschäftigungs- und Qual ifizierungsangeboten gefördert wer-
den. Gleichzeitig sollte für die Kommunen ein finan zieller Anreiz geschaffen werden, sich für 
die Zielgruppe des Sonderprogramms noch stärker als  bisher zu engagieren, sowie der Ge-
fahr eines Abbaus der langjährig gewachsenen kommun alen Netzwerke und Beschäfti-
gungsstrukturen entgegen gewirkt werden. 
 
Das Sonderprogramm stellt - im Rahmen des geltenden  Rechts - einen Vorgriff auf das neue 
Leistungssystem dar, das im Zuge der Zusammenführun g von Arbeitslosenhilfe und Sozial-
hilfe inzwischen geschaffen wurde.  
 
Voraussetzung für die Wirksamkeit des Sonderprogram ms ist, dass die örtlichen Träger der 
Sozialhilfe Maßnahmen im Rahmen der Hilfe zur Arbei t einrichten bzw. weiter durchführen. 
Hierbei arbeiten die Sozialämter (Initiierung von M aßnahmen, Zuweisung von jugendlichen 
Sozialhilfeempfängern, Einsatz von Ressourcen, die für die Zielgruppe auch ohne das Son-
derprogramm aufzuwenden wären), Beschäftigungsträger (soweit sie die Maßnahmen durch-
führen) sowie Arbeitsämter1 (Bereitstellung von Mitteln aus dem Sonderprogramm ) zusam-
men.  
 
Das am 1. Juli 2003 in Kraft getretene und bis 31.1 2.2004 laufende Sonderprogramm des 
Bundes soll für 100 000 Jugendliche unter 25 Jahren , die Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe 
und ggf. ergänzende Sozialhilfe beziehen sowie lang zeitarbeitslos oder von Langzeitsar-
beitslosigkeit bedroht sind, den Einstieg in Beschä ftigung und Qualifizierung (Aus- und Wei-
terbildung) fördern.  
 
Als Leistungen des Sonderprogramms werden angeboten : 
 
a)  Übernahme der Kosten der Einstellung zusätzlich er Sachbearbeiter zur Intensivierung der 
 Beratung, Vermittlung und Betreuung arbeitsloser u nd hilfebedürftiger Jugendlicher (An- 
 merkung: die Personalaufstockung erfolgte ausschli eßlich bei der Agentur für Arbeit) 
 
b) Fallpauschalen in Höhe von 450 

�
 pro Monat und Jugendlichem für sonstige geeignete 

 Maßnahmen zur Eingliederung in den regulären Arbei tsmarkt (Art. 3 JumpPlus-Richt- li-
nien = JP-RL)  
 
c)  Fallpauschalen in Höhe von 450 

�
 pro Monat und Jugendlichem für die Regiekosten zur  

 Vermittlung in öffentlich geförderte versicherungspflichtige Beschäftigungsangebote (Art. 
 4 JP-RL)  
 
d) Fallpauschalen in Höhe von insgesamt 450 

�
 pro Monat und Jugendlichem bei Tätigkeiten 

 mit Mehraufwandsentschädigung nach dem BSHG, wenn zugleich ein 8 - 10stündiger Be-
 rufsorientierungsteil pro Woche angeboten wird; 25 0 

�
 von der Fallpauschale erhält der 

 Träger der Maßnahme als Zuschuss für den 8 - 10stü ndigen Berufsorientierungsteil, 200 
 
�

 sind an den Jugendlichen zu zahlen (Art. 5 JP-RL).  
 
Die Förderung im Einzelfall ist jeweils für die Dau er von sechs Monaten möglich; in beson-
ders begründeten Einzelfällen kann die Maßnahme auc h um drei Monate verlängert werden. 
 

                                                
1 Im Folgenden wird die seit 01.01.2004 maßgebende B ezeichnung „Agentur für Arbeit“ verwendet.  
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Bei der Agentur für Arbeit fand am 28.07.2003 eine Koordinierungsbesprechung zum Thema 
Jump Plus zusammen mit den übrigen Sozialämtern im Bereich der Nürnberger Agentur für 
Arbeit statt. Dabei wurde von der Agentur für Arbei t bekannt gegeben, dass insgesamt 300 
Jugendliche gefördert werden könnten und dass insge samt 664.300 

�
 Fördermittel im Jahr 

2003 zur Verfügung stünden2. Die Aufteilung würde entsprechend dem Anteil der im Bereich 
der jeweiligen Sozialhilfeträger unterstützten Jugendlichen vorgenommen werden. Auf die 
Stadt Nürnberg entfiele ein Anteil von ca. 150 Juge ndlichen. - Ende August wurde die vor-
stehende Zahl dahingehend berichtigt, dass seitens der Stadt Nürnberg insgesamt 266 Ju-
gendliche gefördert werden könnten. 
 
In weiteren Gesprächen mit der Noris-Arbeit gGmbH u nd der Agentur für Arbeit wurde ver-
einbart, bei der Stadt Nürnberg eine neue, bisher i n dieser Form nicht existierende Maßnah-
me nach Art. 3 JP-RL zu kreieren. Förderfähig nach Art. 3 JP-RL sind Maßnahmen nach § 
18 Abs. 4 BSHG, worunter sowohl Lohnkostenzuschüsse  an Arbeitgeber als auch sonstige 
Maßnahmen fallen, die geeignet sind, den Hilfesuche nden in die Lage zu versetzen, dass er 
Arbeit findet.  
 
Nach dem von der Noris-Arbeit gGmbH entwickelten Ko nzept werden bis zu 150 Jugendliche 
für jeweils 6 Monate von Sozialpädagogen betreut, d ie bei der Noris-Arbeit gGmbH ange-
stellt sind. Kurz zusammen gefasst enthält das Jump  Plus Programm der Noris-Arbeit 
gGmbH folgende Elemente: 
 �

 Fallmanagement, bestehend aus Tiefenprofiling, Potenzialanalyse und Eingliederungs-
 plan (Aktivierungsphase) 
 �

 Stellensuche, Erstellung von Bewerbungsunterlagen, Vorstellungsgespräche, Praktikums- 
 vorbereitung, Selbstlernangebote (bedarforientierte Module) 
 �

 Praktika in Betrieben, Institutionen und Werkstätt en 
 �

  Bewerbungsphase 
 
Die Personal- und Sachkosten der Noris-Arbeit gGmbH  sowie der Sonderzuschlag und die 
erforderlichen Fahrtkosten für die Jugendlichen (So nderzuschlag und Fahrtkosten ergeben 
zusammen mtl. 55,00 

�
) werden aus den Fallpauschalen für permanent ca. 1 40 - 150 Ju-

gendliche (150 x 450,00 
�

/Monat = 67.500,00 
�

/Monat) finanziert. Die mtl. nachträglich von 
der Agentur für Arbeit gezahlten Zuschüsse werden z ur Abdeckung der entstehenden Kos-
ten vom Sozialamt unmittelbar an die Noris-Arbeit g GmbH weiter geleitet. Nach Abschluss 
der Maßnahme wird die Noris-Arbeit gGmbH die Maßnah me spitz abrechnen. Evtl. Zuviel-
zahlungen werden erstattet und dem jeweils zuständi gen Sozialhilfeträger (Stadt Nürnberg 
bzw. Bezirk Mittelfranken für Aussiedler und Auslän der) gut gebracht. 
 
Das Sozialamt geht davon aus, dass die von der Agen tur für Arbeit gezahlten Zuschüsse 
(Fallpauschalen) die Aufwendungen der Noris-Arbeit gGmbH decken. Die Noris-Arbeit 
gGmbH wurde gleichwohl angewiesen, bei ihrer Mittel bewirtschaftung einerseits ihren Per-
sonalbedarf auf die Zahl der betreuten Jugendlichen  auszurichten - wenn sich diese verrin-
gern sollte - und andererseits immer die Höhe der m tl. Fördermittel im Auge zu behalten, um 
zu verhindern, dass die Stadt Nürnberg Mittel aufwe nden muss, die über die gewährten För-
dermittel hinaus gehen.  
 
Den Aufwendungen der Noris-Arbeit gGmbH (Personal- und Sachkosten, Individualleistun-
gen an die Jugendlichen) im fraglichen Zeitraum 01. 10.2003 bis 31.12.2004 von ca. 820.000 �

 (siehe Anlage 2) und des Sozialamts (Hilfe zum Lebensunterhalt im gleichen Zeitraum in 

                                                
2 Im Jahr 2004 stünden 576.000 � als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung. 
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nicht genau bestimmbarer Höhe) stehen Fördermittel in Höhe von ca. 945.000 
�

 (siehe An-
lage 3) gegenüber. 
 
Allerdings steht die Höhe der veranschlagten Förder mittel im Jahr 2004 noch unter dem Vor-
behalt, dass sie auch tatsächlich von der Bundesreg ierung über die Bundesagentur für Arbeit 
in dieser Höhe zur Verfügung gestellt werden können  (Problem der Verteilung auf die ver-
schiedenen Bundesländer und Agenturen für Arbeit). Sollten sich diesbezüglich Einschrän-
kungen ergeben, müsste die Kalkulation entsprechend  berichtigt und die Maßnahmedauer 
entsprechend verkürzt werden (z.B. dadurch, dass di e letzten Neuaufnahmen in das Projekt 
zum April 2004 erfolgen dürfen; das Programm würde dann in Nürnberg definitiv zum 
30.09.2004 auslaufen). Bei der Umsetzung der Maßnah me muss also permanent auf flexible 
Anpassung der Verhältnisse an die äußeren Gegebenhe iten geachtet werden. 
 
Da das Sonderprogramm des Bundes bereits im Juli 20 03 gestartet ist und im Dezember 
2004 auslaufen wird, war eine rasche Entscheidung ü ber die Umsetzung angesagt. Die No-
ris-Arbeit gGmbH wurde daher vom Sozialamt mit der Durchführung der Maßnahme beauf-
tragt. Die ersten Informationsveranstaltungen für S ozialhilfe beziehende Jugendliche und 
junge Erwachsene wurden Ende September 2003 durchge führt. Offizieller Maßnahmebe-
ginn, der für die Antragstellung bei der Agentur fü r Arbeit maßgebend war, war der 1. Okto-
ber 2003. Der formelle Bewilligungsbescheid der Age ntur für Arbeit datiert vom 24.10.2003. 
Aufgrund der Tatsache, dass zum Start nicht die Zah l von 150 Jugendlichen erreicht werden 
konnte, errechnete sich für Oktober 2003 ein Zuschu ssbetrag von 55.515,00 

�
, der von der 

Agentur für Arbeit angefordert wurde. Seither beweg t sich die Teilnehmerzahl im Jump Plus 
Programm auf durchschnittlich 140 - 145 (im Dezembe r beispielsweise 154). 
 
Die Zuweisung der für das Programm in Betracht komm enden Jugendlichen erfolgt kontinu-
ierlich in Absprache zwischen der Sachbearbeiterin bei der Agentur für Arbeit und einem 
Mitarbeiter des Sozialamts. Es muss darauf geachtet  werden, permanent die vereinbarte - 
und von der Agentur für Arbeit genehmigte - Zahl de r betreuten Jugendlichen einzuhalten. 
Nachrücker haben selbstverständlich die Möglichkeit , sechs Monate im Programm zu blei-
ben. Die letzten Zuweisungen sind somit theoretisch  im Juni 2004 für die Zeit ab Juli 2004 
bis Dezember 2004 möglich. Eine erheblich kürzere V erweildauer im Programm ist wohl 
grundsätzlich nicht angezeigt. Man könnte allenfall s noch eine Verweildauer von 4 - 5 Mona-
ten ins Auge fassen; dies hängt aber - wie oben ber eits ausgeführt - davon ab, über welche 
Mittel die Agentur für Arbeit letztendlich im Jahr 2004 verfügen wird. Nähere Informationen 
hierzu sind derzeit von der Agentur für Arbeit nich t zu bekommen. 
 
Welche Probleme bei der Umsetzung der beiden Progra mme auftauchen können, zeigt die 
Mitteilung der Agentur für Arbeit vom 14.11.2003, d ass jugendliche Kombibezieher (sie 
erhalten Arbeitslosenhilfe und ergänzende Sozialhil fe) ab Aufnahme in das Jump Plus Pro-
gramm ihren Anspruch auf Arbeitslosenhilfe verliere n. Um zu verhindern, dass 12 bereits 
aufgenommene Jugendliche nach 1 ½ Monaten wieder au s der Maßnahme heraus genom-
men werden mussten, wurde ein Weg gesucht, der es d en Jugendlichen ermöglicht, weiter-
hin im Programm zu bleiben. Der Großteil von ihnen wird für insgesamt 6 Monate in eine 
Maßnahme nach Art. 5 JP-RL (Arbeitsgelegenheit nach  der sog. Mehraufwandsvariante des 
§ 19 Abs. 2, 2. Alternative BSHG) aufgenommen und e rhält eine Mehraufwandsentschädi-
gung von mtl. 200 

�
. Der Träger der Maßnahme bekommt in diesen Fällen nur 250 

�
 als Zu-

schuss für den Berufsorientierungsteil pro Fall und  Monat. 
 
Das Jump Plus Programm läuft somit in der ersten Ph ase (6 Monate) mit insgesamt rd. 150 - 
160 Jugendlichen. Bei der Kostenkalkulation (vgl. B eilage Nr. 2) wurde diese „Verschiebung“ 
nicht mehr berücksichtigt.   
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  3.  Arbeit für Langzeitarbeitslose - AfL - (Wiede r-)Einstieg von Langzeitarbeitslosen ab 25 
Jahren in Beschäftigung 
 
Das zweite Sonderprogramm des Bundes „Arbeit für La ngzeitarbeitslose“ sieht für 100 000 
Langzeitarbeitslose ab 25 Jahren die Verbesserung d er Chancen zur Eingliederung in den 
ersten Arbeitsmarkt sowie die Förderung des Zugangs  insbesondere zu kommunalen Be-
schäftigungsangeboten vor. Dieses - im Folgenden Af L genannte - Programm begann am 1. 
September 2003 und soll bis 31.08.2005 laufen. 
 
Gleichzeitig sollte für die Kommunen ein finanziell er Anreiz geschaffen werden, sich auch für 
diese Zielgruppe noch stärker als bisher zu engagie ren, sowie der Gefahr eines Abbaus der 
langjährig gewachsenen kommunalen Netzwerke und Bes chäftigungsstrukturen entgegen 
gewirkt werden. Außerdem enthält das Programm finan zielle Anreize für die Sozialhilfeträger 
zur Inanspruchnahme der kommunalen und freien Besch äftigungsträger. 
 
Zielgruppe des AfL-Programms sind „Langzeitarbeitslose, die Arbeitslosenhilfe und gegebe-
nenfalls ergänzende Sozialhilfe beziehen sowie seit  mindestens sechs Monaten arbeitslose 
Sozialhilfeempfänger“. 
 
Voraussetzung für die Wirksamkeit des Sonderprogram ms ist, dass der Träger der Sozialhil-
fe Maßnahmen im Rahmen der Hilfe zur Arbeit nach § 19 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 Variante 
1 BSHG (= Entgeltvariante) einrichtet bzw. weiter d urchführt. Ebenso wie beim Jump Plus 
Programm sollen die Sozialämter, kommunalen und fre ien Beschäftigungsträger (soweit sie 
die Maßnahmen durchführen) und die Agenturen für Ar beit zusammen arbeiten. 
 
Als Leistungen des AfL werden angeboten: 
 �

 Übernahme von Kosten der Einstellung zusätzlicher Sachbearbeiter bei der Bundes- 
 agentur für Arbeit oder von ihr beauftragten Dritt en zur Intensivierung der Beratung, Ver-
 mittlung und Betreuung arbeitsloser und hilfebedür ftiger Personen ab 25 Jahren (Anmer- 
 kung: die Personalaufstockung erfolgte ausschließl ich bei der Agentur für Arbeit)  
 �

 Fallpauschalen für die Vermittlung in öffentlich g eförderte, versicherungspflichtige Be-
 schäftigungsangebote, die Qualifizierungsanteile enthalten sollen. 
 
Förderbar sind nach dem 1. September 2003 erfolgte Eintritte von Personen in entsprechen-
de BSHG-Maßnahmen (auch in bereits laufende Maßnahm en). Die Förderung wird für sechs 
Monate gewährt und kann, wenn dies in besonders beg ründeten Fällen erforderlich er-
scheint, um bis zu drei Monate verlängert werden. E ine Verlängerung ist jedoch für höchs-
tens 40 % der Teilnehmer möglich.  
 
Das AfL-Programm teilt sich auf in 
  �

 Maßnahmen für Bezieher von Arbeitslosenhilfe und g gf. ergänzende Sozialhilfe (in diesen 
 Fällen beträgt die Fallpauschale 1.400 

�
 pro Monat und Teilnehmer) und  

 �
 für Empfänger von (nur) Sozialhilfe  (Fallpauschale hier nur 800 

�
 pro Monat und Teilneh- 

 mer).  
 
Nach einer Mitteilung der Nürnberger Agentur für Ar beit können vom Sozialamt Nürnberg 

 
insgesamt 152 Personen 

  
in Maßnahmen nach dem AfL-Programm aufgenommen werd en.  
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Die Vorgabe geht dahin, dass 60 % hiervon Maßnahmet eilnehmer im Arbeitslosenhilfebezug 
(auch solche mit ergänzender Sozialhilfe) und 40 % Sozialhilfeempfänger sein müssen (die-
se Aufteilung beruht zum einen auf einer entspreche nden Aufteilung in den Richtlinien und 
war zum anderen bei Bemessung der jeweils zur Verfü gung stehenden Mittel für die einzel-
nen Programmpunkte maßgebend). 
 
Dies bedeutete ursprünglich, dass 91 Arbeitslosenhi lfebezieher (ggf. mit ergänzender Sozi-
alhilfe) und 61 Sozialhilfeempfänger gefördert werden könnten.  
 
Inzwischen wurde einem Antrag des Sozialamts entspr ochen, die Anzahl der nur Sozialhilfe 
beziehenden Personen von 61 um bis zu 30 weitere Em pfänger auf dann insgesamt 91 auf-
zustocken.3 
 
Eine von Mitarbeitern der Bundesagentur für Arbeit und der Regionaldirektion Bayern (bisher 
Landesarbeitsamt) an das Sozialamt herangetragene B itte, auch solche Personen mit ins 
Programm aufzunehmen, die nur Arbeitslosenhilfe beziehen, musste abschlägig verbeschie-
den werden, weil das Sozialamt keinerlei Rechtsbezi ehungen zu Personen hat, die aus-
schließlich Arbeitslosenhilfe beziehen. Das Sozialamt gewährt Leistungen im Rahmen der 
geltenden Bestimmungen der §§ 18 f. BSHG und kann s olche Leistungen auch nur Perso-
nen angedeihen lassen, die im Sozialhilfebezug steh en, also hilfebedürftig sind. Eine 
Rechtsgrundlage dafür, ausschließlich Arbeitslosenhilfe beziehenden Personen Hilfe zur Ar-
beit nach dem BSHG zu gewähren, existiert nicht; di e Richtlinien zur Durchführung des Son-
derprogramms des Bundes zum AfL-Programm können nac h Auffassung des Sozialamts 
diese nicht ersetzen. 
 
Wohl aber ist es möglich, sogenannte Kombibezieher (diese Personen beziehen neben ihrer 
Arbeitslosenhilfe noch ergänzende Sozialhilfe) in d as Programm aufzunehmen und die höhe-
re Zuschussleistung (1.400 

�
) in Anspruch zu nehmen. Dazu mehr unter Buchst. b.  

 
 
   a) Sozialhilfeempfänger, die mindestens sechs Mo nate arbeitslos sind 

 
Seit Oktober 2003 werden die für anstehende Nachbes etzungen von Arbeitsgelegenheiten 
nach § 19 Abs. 2, 1. Alternative BSHG (sog. Entgelt variante) vorgesehenen Personen (in 
diesem Zusammenhang als Nachrücker bezeichnet) der Agentur für Arbeit gemeldet. Dort 
wird geprüft, wie lange die betreffende Person bere its arbeitslos gemeldet ist. Ist diese Per-
son bereits sechs Monate oder mehr arbeitslos gemel det, wird sie in das AfL-Programm auf-
genommen. Dies bedeutet, dass das Sozialamt für jed en dieser Sozialhilfeempfänger mtl. 
800 

�
 als Zuschuss von der Agentur für Arbeit erhält.  

 
Bei Ausschöpfung des Förderrahmens (maximal 152 Per sonen) können von der Stadt Nürn-
berg insgesamt 729.600,00 

�
 vereinnahmt werden, wie sich aus der nachfolgenden  Tabelle 

ergibt. 
 

Anzahl mtl. Förderbetrag Monate Zeitraum Summe 

61 800,00 
�

 6 11/03 - 04/04  292.800,00 
�

 

weitere 30 800,00 
�

 6 12/03 - 05/04  144.000,00 
�

 

61 800,00 
�

 6 05/04 - 10/04  292.800,00 
�

 

   Gesamtbetrag  729.600,00 � 

                                                
3  Dies ist möglich geworden, weil noch entsprechend e Mittel bei der Agentur für Arbeit zur Verfügung  
 standen. 
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Bei dem vorgenannten Betrag handelt es sich um eine  echte zusätzliche Einnahme, der kei-
ne zusätzlichen Ausgaben gegenüber stehen. Die frei  gewordenen Stellen (Arbeitsgelegen-
heiten nach § 19 Abs. 2 BSHG = Entgeltvariante) wär en sowieso wieder besetzt worden. 
 
Das Sonderprogramm endet zum 31. August 2005. Die A uswirkungen, die sich aus dem - 
auf  den 01.01.2005 hinausgeschobenen - Inkrafttret en des SGB II ergeben, können noch 
nicht abschließend beurteilt werden, insbesondere d eswegen, weil noch nicht fest steht, ob 
die Stadt Nürnberg das sog. Optionsmodell nach § 6a  SGB II wählt4.   
 
Das Sozialamt geht davon aus, dass im Januar 2004 d as mögliche Kontingent von (61 + 30 
=) 91 Fällen ausgeschöpft ist. Da die Förderung gru ndsätzlich für sechs Monate möglich ist 
(bis zu 40 % der Teilnehmer können um bis zu drei M onate verlängert werden), kann eine 
zweite Tranche mit 61 Personen für die Zeit ab Mai 2004 über das Programm abgewickelt 
werden, vorausgesetzt, es werden vom Bund auch im J ahr 2004 entsprechende Mittel zur 
Verfügung gestellt. Nähere Informationen hierzu sin d derzeit von der Agentur für Arbeit nicht 
zu bekommen. 
 
 
b) Kombibezieher (Bezieher von Arbeitslosenhilfe un d ergänzender Sozialhilfe)  
 
Für Kombibezieher bewilligt die Agentur für Arbeit einen Zuschuss von mtl. 1.400,00 

�
 pro 

Teilnehmer und Monat. Die Sozialverwaltung hat die Auffassung vertreten, dass diese För-
derleistungen in Anspruch genommen werden sollten, weil dadurch ermöglicht wird, dass 
Menschen, die sowohl Arbeitslosenhilfe als auch erg änzende Sozialhilfe in Anspruch neh-
men müssen, auf diese Weise - wenn auch nur vorüber gehend, aber mit einer verbesserten 
Aussicht auf (Wieder-)Einstieg in den regulären Arb eitsmarkt - in Lohn und Brot zu bringen. 
 
Des Weiteren wurde die Auffassung vertreten, dass d ie nach Mitteilung der Agentur für Ar-
beit möglichen 91 Arbeitsgelegenheiten nicht aus de m Arbeitsstellenkontingent nach § 19 
BSHG (derzeit insgesamt 460 bzw. 465 Stellen) beset zt, sondern zusätzlich geschaffen wer-
den sollten. Dies entspricht auch im Wesentlichen d er Zielsetzung des gesamten Programms 
der Bundesregierung.  
 
Schließlich wurde als Argument dafür, sich überhaup t am AfL-Programm zu beteiligen, be-
rücksichtigt, dass die über dieses Programm geförde rten Personen - wenn auch nur vorüber-
gehend - Arbeitnehmer sind, Sozialversicherungsbeit räge und Steuern zahlen und anschlie-
ßend aus einem Beschäftigungsverhältnis heraus bessere Vermittlungsaussichten auf eine 
Stelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben.  
 
Um Mehrausgaben bei der Umsetzung des Programms sei tens der Stadt Nürnberg, die an-
gesichts der derzeitigen Haushaltssituation sowieso  kaum durchzusetzen gewesen wären - 
zu vermeiden, wurde die Höhe der Förderleistung der  Agentur für Arbeit als Grundlage für 
die Entlohnung der Arbeitnehmer im Rahmen des AfL-P rogramms (inkl. Arbeitgeberbeiträge 
zur Sozialversicherung) genommen. Die im Rahmen des  § 19 Abs. 2 BSHG beschäftigten 
Sozialhilfeempfänger (Entgeltvariante) erhalten Lohn in einer Höhe, der einem Stundenlohn 
von etwa 8,44 

�
 brutto entspricht. Diesen Betrag (8,44 

�
) auf einen Bruttolohn (inkl. Arbeit-

geberbeiträge zur Sozialversicherung) von 1.400 
�

 übertragen, würde bedeuten, dass rund 
32 Wochenarbeitsstunden abzuleisten sind (vgl. Anla ge 4: Tabelle Vergleichsberechnung 

                                                
4  siehe Exkurs über die Zuständigkeitsregelung nach d em SGB II (Viertes Gesetz für moderne Dienstleis- 
 tungen am Arbeitsmarkt) - Arbeitslosengeld II  - u nter Ziff. 4 dieser Vorlage 
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HzA - AfL-Programm). Hierdurch ist gewährleistet, d ass identische Lohnbedingungen für alle 
im Rahmen der Entgeltvariante beschäftigten Sozialh ilfeempfänger gegeben sind.  
 
Sofern Sozialzuschläge zu bezahlen sind, übersteige n allerdings die im Einzelfall maßge-
benden Brutto-Lohnkosten die Erstattungsleistungen der Agentur für Arbeit.   
 
Angesichts der relativ kurzen Laufzeit der Förderun g im Einzelfall (sechs bzw. neun Monate) 
mussten überwiegend solche Arbeitsgelegenheiten geschaffen bzw. zur Verfügung gestellt 
werden, die keine all zu lange Einarbeitungszeit be nötigen. Es wurde daher vor allem an Ar-
beitsgelegenheiten im Reinigungsbereich gedacht. Konkrete Möglichkeiten, Kombibezieher  

   zu beschäftigen, bieten sich beim ASN (Abfallwir tschaft und Stadtreinigungsbetrieb5) an. Des 
weiteren werden Kombibezieher beim Gartenbauamt beschäftigt werden. Es sollen - dem 
Vorbild der vorhandenen Servicecenter Umwelt der No ris-Arbeit gGmbH entsprechend - wei-
tere Reinigungstrupps aufgestellt werden und Arbeit skräfte auch bei anderen NOA-Projekten 
eingesetzt werden.  
 
Für die Reinigungstrupps werden Anleiter benötigt. Auch bedarf es einer entsprechenden 
Ausstattung an Fahrzeugen (voraussichtlich im Leasi ngverfahren) und der Beschaffung wei-
terer, für die Beschäftigung notwendiger Gegenständ e.  
 
Es wird versucht, die Anleiter zum Teil auch aus de r Klientel der Kombibezieher selbst zu 
akquirieren. Daneben kommen evtl. auch Personen als  Anleiter in Frage, die über ABM von 
der Agentur für Arbeit gefördert werden. 
  
Die (ungedeckten) Personalkosten für die Anleiter u nd die notwendigen Sachkosten können 
zum Teil aus den eingesparten Sozialhilfemitteln be i den Kombibeziehern (ab Beginn der 
Lohnzahlung benötigen sie in aller Regel keine lauf enden, nach Regelsätzen bemessenen  
Sozialhilfeleistungen mehr) gedeckt werden.  
 
Konkrete Aussagen über die diesbezüglich einzusparenden Mittel sind jedoch nicht möglich, 
weil Kombibezieher beispielsweise über eine hohe Ar beitslosenhilfe und eine niedrige Sozi-
alhilfeleistung verfügen, oder aber umgekehrt über eine eher geringe Arbeitslosenhilfe verfü-
gen und eine hohe Sozialhilfeleistung beziehen. In der beigefügten Tabelle (Beilage 5:  Fikti-
ve Berechnung der Einsparungen an Hilfe zum Lebensu nterhalt) wurde versucht, die mögli-
cher Weise entstehenden Einsparungen zu schätzen. W ürde man dabei von einer durch-
schnittlichen Einsparsumme von mtl. 200,00 

�
 ausgehen, ergäbe sich ein Einsparbetrag von 

insgesamt rund 200.000 
�

. 
 
Da die Auffassung vertreten wird, dass das gesamte Projekt nicht daran scheitern darf, dass 
die ungedeckten Mantelkosten nicht von der Agentur für Arbeit über die AfL-Förderung ge-
tragen werden und weil die vorstehend erwähnten, ei ngesparten Sozialhilfeleistungen evtl. 
nicht ausreichen, die gesamten Mantelkosten zu deck en, werden in Absprache mit Ref. II die 
bei den nachrückenden Sozialhilfeempfängern (siehe oben unter Buchst. a) vereinnahmten 
Mittel (insgesamt ca. 730.000,00 

�
) zum Teil zur Deckung dieser Kosten herangezogen. Von 

Ref. II wurden maximal 250.000 
�

 hieraus zur Deckung der bei der Noris-Arbeit gGmbH  ent-
stehenden Mantelkosten zur Verfügung gestellt.  
 

                                                
5  Nach der Zustimmung durch Ref. II zur vorgeschlagenen Mi ttelverwendung für die Mantelkosten ist der 
 Einsatz mehrerer Reinigungstrupps mit insgesamt et wa 25 Kombibeziehern im Bereich des Dutzendteich-
 Stadion-Geländes vorgesehen (Vorlage für den POA am 16.12.2003 aufg rund eines Antrags der CSU- 
 Stadtratsfraktion vom 06.02.2003). - Vgl. auch Ausschnitt aus dem Anzeiger Süd vom 06.01.2004 =  
 Beilage 6. 
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Eine sozialpädagogische Betreuung ist für die Teiln ehmer an der AfL-Maßnahme explizit 
nicht vorgesehen, da zum Einen eine entsprechende V orauswahl getroffen werden kann und 
zum Anderen die Betreuung der Teilnehmer während de r Beschäftigung durch den (neu ein-
gestellten) Vermittler der Agentur für Arbeit erfol gen wird (Schreiben der Agentur für Arbeit 
vom 20.10.2003). 
  
Bei Ausschöpfung der nach der Zuteilung durch die A gentur für Arbeit möglichen Arbeitsge-
legenheiten (aus heutiger Sicht maximal 91 Stellen)  könnte die Stadt im Zeitraum vom 
01.02.2004 (möglicher Programmstart) bis 31.12.2004 (Laufzeit jeweils 6 + 6 Monate 6) theo-
retisch für die Beschäftigung von über 180 Kombibez iehern einen Betrag von über 1,5 Mio. 

�
 

(siehe nachfolgende Tabelle) vereinnahmen. Im jewei ligen Vertragszeitraum benötigen die 
Arbeitnehmer keine Arbeitslosenhilfe- und in der Re gel auch keine Sozialhilfeleistungen. Ei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben sie nach dem Ende der Maßnahme jedoch nicht.   
 
 

Anzahl der Arbeits-  
gelegenheiten Zeitraum mtl. Förder- 

betrag 
Fördersumme für 

alle Teilnehmer 
91 01.02.04 - 31.07.04 1.400,00 

�
 764.400,00 

�
 

91 01.07.04 - 31.12.04 1.400,00 
�

 764.400,00 
�

 

  Gesamtbetrag  1.528.800,00 � 

 
 
 
Nach einer Mitteilung der Agentur für Arbeit vom 18 .11.2003 könnten in das AfL-Programm 
jetzt auch solche Kombibezieher mit aufgenommen wer den, die Arbeitslosengeld und ergän-
zende Sozialhilfe beziehen. Für den Fall, dass geei gnete Teilnehmer vorhanden sind, wird 
nicht ausgeschlossen, dass auch solche Personen in das AfL-Programm aufgenommen 
werden. Vorläufig wird das AfL-Programm jedoch auss chließlich mit Arbeitslosenhilfebezie-
hern durchgeführt. 
 
 

  4. Exkurs über die Zuständigkeitsregelung nach de m SGB II (Viertes Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) - Arbeitslosengel d II 

 
Die neue Leistung nach dem SGB II wird von zwei Trä gern erbracht: von der Bundesagentur 
für Arbeit und von kommunalen Trägern (also den kre isfreien Städten und Landkreisen, so-
weit nicht durch Landesrecht andere Träger bestimmt  sind). 
 
Die kommunalen Träger sind zuständig für die Leistungen für Unterkunft u nd Heizung, für die 
Kinderbetreuungsleistungen, die Schuldner- und Suchtberatung, die psychosoziale Betreu-
ung und die Übernahme von nicht in der Regelleistun g umfassten einmaligen Bedarfen (Erst-
ausstattung für Bekleidung und Wohnung sowie Leistu ngen für mehrtägige Klassenfahrten). 
 
Die Bundesagentur ist zuständig für alle übrigen Leistungen der Grun dsicherung für Arbeit-
suchende, insbesondere alle arbeitsmarktlichen Eing liederungsleistungen (wie Beratung, 
Vermittlung, Förderung von ABM, Förderung der Beruf sausbildung und der beruflichen Wei-
terbildung), sowie die Leistungen zur Sicherung des  Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II, 
Sozialgeld) mit Ausnahme der Kosten für die Unterku nft und Heizung und den nicht von der 

                                                
6  Die zweite Tranche müsste wegen des Außerkrafttre tens des BSHG zum 31.12.2004 bis spätestens 
 30.06.2004 einen Arbeitsvertrag für 6 Monate bekom men haben. Ob auch über den 31.12.2004 hinaus 
 Arbeitsverträge abgeschlossen werden (können), ist  noch nicht abschließend geklärt.  
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Regelleistung erfassten einmaligen Bedarfen (vgl. v origen Absatz), also für die monatliche 
Regelleistung, die Mehrbedarfe, den befristeten Zus chlag nach dem Ende des Bezugs von 
Arbeitslosengeld und für die Sozialversicherung. 
 
Der Bund trägt die Kosten der Grundsicherung für Ar beitsuchende, sofern die Leistungen 
von der Bundesagentur erbracht werden. Die von den Kommunen zu erbringenden Leistun-
gen werden von diesen finanziert.  
 
Den Kommunen wird nun allerdings die Option eingerä umt, ab 01.01.2005 anstelle der A-
genturen für Arbeit auch deren Aufgaben - und damit  alle Aufgaben im Rahmen der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende7 - wahrzunehmen (Optionsmodell). Die näheren Einzelheiten - 
insbesondere auch die Höhe der maßgebenden, vom Bun d an die Kommunen zu zahlenden 
Fallpauschalen - sollen in einem gesonderten Bundes gesetz geregelt werden8, das bis Ende 
April 2004 in Kraft treten soll. Die Option muss da nn von der Kommune bis 31.08.2004 (so-
fern das Gesetz bis Ende April 2004 in Kraft getret en ist) gegenüber dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit wahrgenommen werden. Die Erklärung der Option muss die Ver-
pflichtung der Kommune enthalten, anstelle der Agen tur für Arbeit alle Aufgaben nach dem 
SGB II bis mindestens 31.12.2009 wahrzunehmen.  
 
Die Bundesagentur wird den kommunalen Trägern für d ie anstelle der Agentur für Arbeit 
wahrgenommenen Aufgaben alle notwendigen Daten und Unterlagen zur Verfügung stellen, 
soweit sie verfügbar sind. Die kommunalen Träger üb ermitteln der Bundesagentur die not-
wendigen Daten, damit die gesetzlichen Regelungen z ur Statistik, Eingliederungsbilanz und 
Wirkungsforschung (§§ 53 ff SGB II) bundeseinheitli ch erfüllt werden können.    

 
 

  
 II. Beilagen:  

  
  Nr. 1: Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 15.10 .2003 
 
  Nr. 2: Vor-Kalkulation der Noris-Arbeit gGmbH zum  Jump Plus Programm  
 
  Nr. 3: Fördermittel nach dem Jump Plus Programm 
 
  Nr. 4: Vergleichsberechnung Hilfe zur Arbeit : Af L-Lohn 
 
  Nr. 5: Fiktive Berechnung der Einsparungen an Hil fe zum Lebensunterhalt während der 

 Teilnahme an einer AfL-Maßnahme 
 

  Nr. 6: Ausschnitt aus dem Anzeiger Süd vom 06.01. 2004 
 
 

 
 III. Beschlussvorschlag  
 
  keiner, da Bericht 

                                                
7 Das sind die bisherigen Arbeitslosenhilfebezieher und die erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger - jewei ls 
 einschließlich der Personen, die mit ihnen in eine r Bedarfsgemeinschaft leben. Erste grobe Schätzunge n 
 gehen von etwa 40.000 Personen aus, wobei die sich  aus der Zahlung des Kinderzuschlags nach § 6a 
 BKGG n.F., aus dem Wegfall des Wohngelds (für dies en Personenkreis) und die sich aus all den übrigen 
 Änderungen ergebenden Konsequenzen unberücksichtigt geblieben sind. Die vorstehende Zahl soll nur 
 einen Anhaltspunkt dafür bieten, von welchen Größe nordnungen - aus heutiger Sicht - zukünftig ausge-
 gangen werden muss. 
8  Es bedarf auch einer Änderung des Grundgesetzes, um diese Konstellation rechtlich abzusichern.  
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 IV. Herrn OBM   z.K. 

 
 

 V. Frau Ref. V  
 
 

 
  Am  
  Referat  V 
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Fördermittel nach dem Jump Plus Programm

mtl. Förder- Anzahl im Monat Summe aufgelaufene
betrag Jugendliche Summe

450,00 € 150 Okt. 2003 67.500,00 € 67.500,00 €
450,00 € 150 Nov. 2003 67.500,00 € 135.000,00 €
450,00 € 150 Dez. 2003 67.500,00 € 202.500,00 €
450,00 € 150 Jan. 2004 67.500,00 € 270.000,00 €
450,00 € 150 Feb. 2004 67.500,00 € 337.500,00 €
450,00 € 150 Mrz. 2004 67.500,00 € 405.000,00 €
450,00 € 150 Apr. 2004 67.500,00 € 472.500,00 €
450,00 € 150 Mai. 2004 67.500,00 € 540.000,00 €
450,00 € 150 Jun. 2004 67.500,00 € 607.500,00 €
450,00 € 150 Jul. 2004 67.500,00 € 675.000,00 €
450,00 € 140 Aug. 2004 63.000,00 € 738.000,00 €
450,00 € 130 Sep. 2004 58.500,00 € 796.500,00 €
450,00 € 120 Okt. 2004 54.000,00 € 850.500,00 €
450,00 € 110 Nov. 2004 49.500,00 € 900.000,00 €
450,00 € 100 Dez. 2004 45.000,00 € 945.000,00 €

945.000,00 €

= 1. und 2. 
Tranche

= Nachrücker
Am 13.11.2003
SHA/D-K 
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Beschäftigte nach §19 Abs. 2, 1. Alt. BSHG (Entgeltvariante) Anlage 3

Kurzbe-
zeichnung

gew-techn kfm sozial hausw
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
(OBM)

OBM

Presse- und Informationsamt Pr 1 1
Amt für internationale Beziehungen IB 1 1
  
Direktorium Recht und Sicherheit SRD
Verwaltungsamt Nord VAN 1 1
 Verwaltungsamt Ost VAO 2 1 1
 Verwaltungsamt Süd VAS 7 3 4
Rechtsamt RA 1 1
Ordnungsamt OA 2 2
  
Geschäftsbereich des Bürgermeisters (BM) BM

Tiergarten Tg 3 3
  
Referat I (Referat für Allgemeine Verwaltung) Ref. I

2 1 1
Zentrale Dienste ZD 2 2
Personalamt PA 3 3
  
Referat II (Finanzreferat) Ref. II 1 1
Stadtkasse Ka 1 1
Steueramt St 1 1
  
Referat III (Umweltreferat) Ref. III
Chemisches Untersuchungsamt UA 2 2
Gartenbauamt GBA 3 2 1
  
Referat IV (Schulreferat) Ref. IV 4 4
Amt für Berufliche Schulen SchB 1 1

Referat V (Referat für Jugend, Familie und 
Soziales)

Ref. V
1 1

Sozialamt SHA 11 9 2
Allgemeiner Sozialdienst ASD 3 2 1
Seniorenamt SenA 1 1
Jugendamt J 70 3 3 64
  
Referat VI (Baureferat) Ref. VI
Hochbauamt H 2 2
Tiefbauamt T 5 5
  
Referat VII (Wirtschaftsreferat) Ref. VII 3 3
Amt für Wohnen und Stadterneuerung WS 2 2
Marktamt und Landwirtschaftsbehörde ML 2 2
Amt für Wirtschaft WiV 1 1
  
Referat VIII (Kulturreferat) Ref. VIII 1 1
Stadtarchiv Av 2 2
Stadtbibliothek StB 14 2 12
Theater Nürnberg Th 1 1
Amt für Kultur und Freizeit KuF 5 3 2
Bildungszentrum BZ 8 4 3 1
  
Eigenbetriebe  
NürnbergStift NüSt 11 2 9
Abfallwirtschaft und Stadtreinigungsbetrieb ASN 2 2
  
Sonstiges:  
Klinikum Kh 3 3
Hochschule für Musik 2 2
ABS / NoA 2 2

HzA-Beschäftigte
 Tätigkeitsbereiche

Dienststellenbezeichnung HzA-Beschäftigte
§19 Abs. 2,1. Alt.
Entgeltvariante

1                                                                 Stand: 15.02.2004



Beschäftigte nach §19 Abs. 2, 1. Alt. BSHG (Entgeltvariante) Anlage 3

Kurzbe-
zeichnung

gew-techn kfm sozial hausw

HzA-Beschäftigte
 Tätigkeitsbereiche

Dienststellenbezeichnung HzA-Beschäftigte
§19 Abs. 2,1. Alt.
Entgeltvariante

Summe: Stadt Nürnberg 190

NOA-Projekte:
Bauwerkstatt/Malerwerkstatt 15 15
Schreinerei 2 2
Metallwerkstatt 2 2
Hausservice/Kantine/Hausmeisterei 13 13
NOA-Einzelstellen 6 2 4
QED und Fahhrradwerkstatt 36 36
NOA-Laden 2 2
Fundbüro 2 2
Bauhütte (Laden + Nachbarschaftswerkstatt) 7 7
BLSV 5 5
gAü 20 15 5
Park- und City-Aufsicht 10 10
Stadtwacht-Süd 19 19
ServiceCenter Umwelt I, II und III 19 19

Summe:  NOA Projekte 158

Gesamtsumme 348

2                                                                 Stand: 15.02.2004



Anlage 3
Beschäftigte bei freien Trägern 

AWO 1
AWO ASHD 14
AWO Bereich Integration 1
AWO Bereich Migration 1
AWO EDV 1
AWO Hausm. Leonhardstr. 1
AWO Hippy 0,75
AWO Jugendreisen 1
AWO Käte-Reichert-Heim 3
AWO Kindergarten Altenfurt 1
AWO Kinderhaus 1
AWO Martin-Bächler-Haus 1
BRK 7
BRK Kleiderkammer 1
BRK Recycling 1
BRK Zeltnerschloss 3
Caritas 2,5
Caritas Altenheim St. Josef 1
Caritas Domus misericordiae 1
Caritas Fenster zur Stadt 0,5
Caritas Straßenambulanz 1
Chancen e.V. 0,75
Degrin 1
Desi e.V. 2
Diakonisches Werk Fürth 1
EVA 15
Evang. Familien-Bildungsstätte 0,75
Förderverein Z-Bau 1
Freier Hort e.V. 1
Freier Kindergarten Almoshof 1
Freundesring Nbg.-Sulzbürg 2
Heilsarmee 1
Intern. Frauen- u. Mädchen-Zentrum 0,75
ISKA Momo 3
Kath. Stadtkirche 1,5
Kath. Stadtkirche Zoff & Harmonie 0,75
Kindergarten Monsterbande 1
Kindergarten Waldwichtel 1
Kinderladen Austr. 1
Kleine Strolche 1
KuK 1
Lilith e.V. 1,5
Mudra 1
Mudra GaLa 2
Mudra Kunstwerkstatt 1
Mudra Tagesjob Projekt 1
Mudra Waldprojekt 2
Mütterzentrum 2
Naturhistorische Gesellschaft 3
Radio Z 1
Soke e.V. 1
Stadtwacht Süd 11
Theater Pfütze 0,75
Treffpunkt e.V. 0,5
Verein Kinderhaus e.V. 5
Wärmestube 1
WfB 1

117

Am 25.02.2004
SHA/D-K 
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